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Beschädigung und Wertminderung zu schützen und eine ordnungsgemäße 
Nachweisführung über die Bewegung der finanziellen Mittel der V e r 
hafteten, über die sie bei der Aufnahme in die U n t e r s u c h u n g s h a f t a n 
stalt v e rfügten und diei linen bei Besuchen mit Familienangehörigen 
und anderen Personen übergeben wurden, zu garantieren. Es ist die 
Verantwortung der Diensteinheiten der Linie XIV für die exakte Er
fassung und Kontrolle der Kleidungsstücke und persönlichen G e g e n 
stände, die dem Verhafteten aus seinen Effekten oder durch Übergabe 
anläßlich von Besuchen im Verwahrraum belassen werden, festzulegen.

Zu regeln sind auch die Aufgaben, die sich mit der Entlassung aus 
dem Untersuchungshaftvollzug nach Beendigung der Untersuchungshaft 
in Bezug auf die Übergabe des persönlichen Eigentums dieser Perso
nen ergeben. Durch die Festlegung präziser Grundsätze der R e g istrie
rung, der Aufbewahrung, des Umganges und des Nachweises über den V e r 

bleib ist zu sichern, daß v o n  Verhafteten im nachhinein keine un b e 
rechtigten materiellen Ansprüche geltend gemacht werden können.

Mit der vorliegenden Forschungsarbeit waren die Autoren bemüht, aus
gehend von der politisch-operativen Lage die Anforderungen zur w e i t e 
ren einheitlichen Ausgestaltung und Durchsetzung des Untersuchungs- 
haftvollzuges im MfS darzulegen sowie Ziele, Aufgaben und Maßnahmen 
zu bestimmen, die den perspektivischen Erfordernissen zur weiteren 
Qualifizierung der politisch-operativen Arbeit der Diensteinheiten 
der Linie XIV entsprechen, um damit noch wirkungsvoller beizutragen, 
die Gesamtaufgabenstellung des MfS zu Gewährleistung des Schutzes 
und der Sicherheit der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsord- 
nung in der DDR zu erfüllen.


